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Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §14 Abs3;

ForstG 1975 §19 Abs5 litd;

Rechtssatz

Der Hinweis des § 19 Abs 5 lit d ForstG 1975 auf § 14 Abs 3 zweiter Halbsatz ForstG 1975 bedeutet, daß einer

Wald;äche nur dann die Eigenschaft einer an die Rodungs;äche angrenzenden Wald;äche zukommt, wenn sie von

der Rodungs;äche nicht durch eine mehr als 10 m breite, nicht unter § 1 Abs 1 ForstG 1975 fallende Grund;äche

getrennt ist.
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